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!!! Wichtige Zusatzinformationen !!! 
 

 

Beurlaubung von Schülerinnen und Schülern, die mit Angehörigen in 

häuslicher Gemeinschaft leben, bei denen eine Corona-relevante  

(SARS CoV-2) Vorerkrankung besteht 
 

 

Die Beurlaubung kann nach §43 Abs. 4 Satz 1 SchulG NRW durch die Schulleitung schriftlich erfolgen und bis 
längstens 31. Juli 2020 (Ende des Schuljahres 2019/2020) ausgesprochen werden. 
 

Voraussetzung für die Beurlaubung der Schülerinnen und Schülern ist das ein ärztliches Attest des 
betreffenden Angehörigen vorgelegt wird, aus dem sich die Corona-relevante Vorerkrankung ergibt. 
 
Die Beurlaubung unterliegt dem Widerrufsvorbehalt nach §49 Abs.2 Satz 1 Nr.1 VwVfG NRW. 

 

Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) 

§ 49 Widerruf eines rechtmäßigen Verwaltungsaktes 

(1) Ein rechtmäßiger nicht begünstigender Verwaltungsakt kann, auch nachdem er unanfechtbar geworden ist, ganz oder teilweise mit 

Wirkung für die Zukunft widerrufen werden, außer wenn ein Verwaltungsakt gleichen Inhalts erneut erlassen werden müsste oder aus 

anderen Gründen ein Widerruf unzulässig ist. 

(2) 1Ein rechtmäßiger begünstigender Verwaltungsakt darf, auch nachdem er unanfechtbar geworden ist, ganz oder teilweise mit Wirkung 

für die Zukunft nur widerrufen werden, 

 
1.  wenn der Widerruf durch Rechtsvorschrift zugelassen oder im Verwaltungsakt vorbehalten ist; 

 
2.  wenn mit dem Verwaltungsakt eine Auflage verbunden ist und der Begünstigte diese nicht oder nicht innerhalb einer ihm gesetzten Frist erfüllt hat; 

 
3.  wenn die Behörde auf Grund nachträglich eingetretener Tatsachen berechtigt wäre, den Verwaltungsakt nicht zu erlassen, und wenn ohne den Widerruf das 

öffentliche Interesse gefährdet würde; 

 
4.  wenn die Behörde auf Grund einer geänderten Rechtsvorschrift berechtigt wäre, den Verwaltungsakt nicht zu erlassen, soweit der Begünstigte von der 

Vergünstigung noch keinen Gebrauch gemacht oder auf Grund des Verwaltungsaktes noch keine Leistungen empfangen hat, und wenn ohne den Widerruf das 

öffentliche Interesse gefährdet würde; 

 
5.  um schwere Nachteile für das Gemeinwohl zu verhüten oder zu beseitigen. 

 

 


